
 
 

Zusatzveranstaltung 
 
 
Termin, Dauer, Ort 
 
 
 Freitag, den 02.03.2012 
 
 
 09:30 bis 11:30 Uhr 
 
 
 Kanzleiräume 
 Käthe-Kollwitz-Straße 5 
 04109 Leipzig 
 
 
 
Teilnahmegebühr 
 
 
  120,00 € zzgl. MwSt. je Teilnehmer 
 
 
Die Veranstaltung ist auf 5 Teilnehmer begrenzt. 
 
 
Bis zwei Wochen vor der Veranstaltung ist die kostenfreie Stornie-
rung möglich. Danach werden 50 % der Seminargebühr berech-
net. 
 

 
 

 
KompaktSeminar 

 
Reinigung von Regenwasserab-

läufen und Sinkkästen durch  
die Abwasserzweckverbände 

 

 
Anmeldung:  
 
Teilnehmer:  … … … … … ..… … … … … … … … … … …  
Name, Vorname 
 … … ..… … … … … … ...… … … … … … …  
 
 … … … … … … ..… … … … … … … … … …  
 
 … … … … … … … … … … … .… … … … … . 
 
Anschrift: … … … … … … ..… … … … … … … … … …  
 
 … … … … … … … … … … … .… … … … … . 
 
 … … … … … … ..… … … … … ...… … … …  
 
 … … … … … … … … … … … .… … … … … . 
 
Telefon: … … … … … ..… … … … … … … … … … …  
 
Fax: … … … … … ..… … … … … … … … … … …  
 
E-Mail: … … … … … ..… … … … … … … … … … …  
 
 
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 
Datum                                    Unterschrift/Stempel 
 
 

□       Wir haben Interesse, sind jedoch verhindert. 

 

Referenten: 
 

 
 Dr. Volker Schenderlein 
 Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
 Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
 

 

 

 Christoph Naumann 
 Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
 

 

Seminarinhalt: 
 
Der Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 
21.06.2011 (Az.: 9 B 99.10), wonach die Aufgabenträger 
der Abwasserbeseitigung wasserrechtlich zur Reinigung 
der Regenwasserabläufe und Sinkkästen verpflichtet sind, 
sorgt bei den Abwasserzweckverbänden bundesweit für 
erhebliche Verunsicherung. Die über Jahrzehnte bewährte 
Praxis, dass Städte und Gemeinden die Aufgabe im Zuge 
der ihnen obliegenden Straßenreinigung mit erledigen, wur-
de unerwartet in Zweifel gezogen. Zudem lässt die Ent-
scheidung zahlreiche, praktisch wichtige Fragen offen: Wie 
sollen die Abwasserzweckverbände die Reinigung tech-
nisch/rechtlich organisieren? Sind sie zur Übernahme von 
Personal und Gerät des Straßenreinigungspflichtigen ver-
pflichtet? Wie sollen sie die Aufgabenerfüllung finanzieren? 
Kann die Aufgabe im Auftrag der Abwasserzweckverbände 
vom Straßenreinigungspflichtigen erfüllt werden? Wird hier-
für ein Entgelt geschuldet und wenn ja, wie können die 
Kosten refinanziert werden? Kann die Reinigungspflicht 
(zurück) übertragen werden? 

Das KompaktSeminar wird auf diese und andere themen-
berührende Fragestellungen intensiv eingehen und prakti-
sche Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Es besteht ausrei-
chend Zeit für Fragen an die Referenten, um den jeweiligen 
örtlichen Besonderheiten ausreichend Rechnung zu tragen. 

Das KompaktSeminar richtet sich an Bürgermeister und 
Verbandsvorsitzende, Geschäftsleiter bzw. -führer kommu-
naler Unternehmen sowie an sonstige kommunale Be-
dienstete in leitender Funktion. 
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